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V

Vorwort zur 15.Auflage

Mit dieser 15. Auflage beginnt wieder ein neues Kapitel in der Geschichte des vorliegenden Wer-
kes. Wolfgang Schmidt-Futterer hat den Kommentar 1974 damals noch unter dem Namen
„Wohnraumkündigungsschutzgesetz“ erstmals herausgegeben. Das Werk wurde von der Praxis
begeistert aufgenommen und entwickelte sich rasch zu dem Standardkommentar für den Kündi-
gungsschutz. Bereits zwei Jahre später folgte die 2. Auflage, und auch für die Folgezeit war abzu-
sehen, dass der Kommentar angesichts der umfangreichen Rechtsprechungskasuistik alsbald in
3. Auflage erscheinen würde. Dies hat Wolfgang Schmidt-Futterer allerdings nicht mehr erlebt. Er
verstarb während der Arbeiten an der 3. Auflage im April 1978 an einem plötzlichen Herzversagen.
Den Kommentar hat Hubert Blank anschließend allein von der 4. bis zur 6. Auflage, die im Jahre
1988 erschien, weiterbearbeitet.
Im Frühjahr 1996 entschloss sich Hubert Blank, den Kündigungsschutzkommentar mit Hilfe
zusätzlicher Autoren auf das gesamte Mietrecht zu erweitern. Im Jahre 1999 erschien schließlich
die 7. Auflage des Kommentars, der nunmehr ein völlig neues Profil zeigte. Auf Wunsch von
Hubert Blank wurde der Name „Schmidt-Futterer“ beibehalten. Hubert Blank hat weiterhin
große Teile dieses Werkes selbst verfasst und fungierte im Übrigen als Herausgeber dieses nach wie
vor wohl einzigartigen Werkes. Hubert Blank ist im Frühjahr 2020 nach Erscheinen der 14. Auflage
verstorben. Er war einer der anerkanntesten Persönlichkeiten des deutschen Mietrechts. Sein Tod
ist für alle, die sich mit dem Mietrecht beschäftigen und besonders für seine Frau aber auch die
Autoren dieses Werkes ein großer Verlust.
Es gilt diesen hohen Anspruch auch in Zukunft zu erfüllen. Als neuer Herausgeber habe ich ver-
sucht, ein Autorenteam zusammenzustellen, das diesen Anforderungen gerecht wird. Dabei ging
es auch darum, eine ausgewogene Mischung aus Wissenschaft und Praxis, aus Vermieter- und
Mietersicht sowie aus der Sicht der Anwalt- wie auch der Richterschaft herzustellen. Neu im Auto-
renteam sind Dr. Matthias Fervers, Akademischer Rat am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivil-
verfahrensrecht, Europäisches Privat- und Verfahrensrecht von Prof. Dr. Beate Gsell von der
Ludwig-Maximilians-Universität München, Frau Dr. Beate Flatow Vizepräsidentin des AG Kiel,
Dr. Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund Berlin, Rechtsanwalt Dr. Jürgen Herrlein und
Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt Dr. Eric Lindner von Haus und Grund Leipzig. Ausge-
schieden ist altersbedingt Herr VorsRiLG i.R. Dr. Hans Langenberg. Die bisher von Hubert Blank
und Dr. Hans Langenberg bearbeiteten Teile wurden sowohl von bisherigen Autoren wie auch von
den neuen Autorinnen und Autoren übernommen.
So konnte die 15. Auflage dieses Standardwerkes in diesen auch mietrechtlich schwierigen Zeiten
fertiggestellt werden. Die COVID-19 Pandemie hat neue bisher nicht dagewesene juristische Pro-
bleme verursacht, die die Praxis wahrscheinlich noch längere Zeit beschäftigen werden. Kommen-
tiert werden nicht nur die Änderung des Art. 240 EGBGB durch das „Gesetz zur Abmilderung der
Folgender COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27.3.2020
(BGBl. I S. 569), sondern vor allem auch die in der Praxis bedeutsamen Fragen der Anwendung
der allgemeinen Gewährleistungsregeln und des Rechtsinstituts des Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage.
Auch wenn die Rechtsfolgen der COVID-19ß Pandemie im Augenblick immer noch im Vorder-
grund stehen, so darf nicht übersehen werden, dass seit der im Jahre 2019 erschienenen 14. Auflage
vom Gesetzgeber zahlreiche Änderungen des Mietrechts vorgenommen wurden, wobei der Bun-
destag insbesondere in den letzten Wochen der Legislaturperiode unzählige Gesetze mit unmittel-
baren und mittelbaren Auswirkungen auf das Mietrecht beschlossen hat. Durch das „Gesetz zur
Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete“ vom 21.Dezember
2019 (BGBl. I S. 2911) wurde der sog. Betrachtungszeitraum bei der ortsüblichen Vergleichsmiete
verlängert, wobei die Übergangsvorschriften noch lange die Anwendung alten Rechts gestatten. Da
die Regelungen über die Mietpreisbremse nicht zu den legislativen Glanzleistungen gehören, wur-
den die Vorschriften innerhalb kürzester Zeit ein zweites Mal durch das „Gesetz zur Verlängerung
und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn“ vom 19.3.2020
(BGBl. I S. 540) „nachgeschärft“. Außerdem wurden durch das „Gesetz zur Reform des Mietspie-
gelrechts – MsRG“ vom 10.8.2021 (BGBl. I S. 3315) grundlegende Vorschriften zur Mietspiegel-
erstellung und Anwendung im Prozess verändert sowie umfangreiche Auskunftspflichten im
EGBGB eingeführt. Vorgelegt, aber bis zum Redaktionsschluss des vorliegenden Werkes vom Bun-
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desrat noch nicht verabschiedet, wurde eine „Verordnung über den Inhalt und das Verfahren zur
Erstellung und zur Anpassung von Mietspiegeln sowie zur Konkretisierung der Grundsätze für qua-
lifizierte Mietspiegel (Mietspiegelverordnung – MsV). Die neue Verordnung wurde bei der Kom-
mentierung bereits berücksichtigt. Demgegenüber wurde auf die vorgesehene Kommentierung des
„Gesetzes zur Mietenbegrenzung imWohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln)“, den sog. Mie-
tendeckel, gänzlich verzichtet, nachdem das BVerfG am 25.3.2021 (NZM 2021, 347) das Gesetz
erwartungsgemäß von Anfang an wegen der fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Landes für
unwirksam erklärt hat.
Durch das „Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungs-
eigentumsgesetzes (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz) – WEMoG“ vom 16.10.2020
(BGBl. I S. 2187) wurden im Mietrecht Regelungen im Betriebskosten- und Modernisierungsrecht
geändert. Das „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden – Gebäudeenergiegesetz, GEG“ vom 8.8.2020 (BGBl. I
S. 1728) hat ab 1.11.2020 das Energieeinsparungsgesetz vom 1.9.2005 (BGBl. I S. 2684) sowie die
Energieeinsparverordnung vom 24.7.2007 (BGBl. I S. 1519) abgelöst. Um einen schnelleren Ausbau
der Ladeinfrastruktur für Elektroautos zu erreichen, wurde das „Gesetz zum Aufbau einer gebäude-
integrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitäts-
infrastruktur-Gesetz – GEIG) am 18.3.2021 (BGBl. I S. 354) verkündet. Ähnliche Ziele verfolgt das
„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11.Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neu-
fassung) und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmodernisie-
rungsgesetz) vom 28.6.2021 (BGBl. I S.1858) für den Bereich des Ausbaus eines schnellen Internets.
Beide Gesetze haben unmittelbare oder zumindest mittelbare Auswirkungen auf Mietverhältnisse.
Die Änderungen der Heizkosten VO sind inzwischen vom Bundeskabinett verabschiedet worden
und sollen im Herbst vom Bundesrat verabschiedet werden; die Wärme- und KältelieferungsVO ist
vom Bundesrat am 26.6.2021 beschlossen worden, aber ebenso wenig bis zum Redaktionsschluss
dieses Kommentars verkündet worden, wie die „Dritte Verordnung zur Änderung der Mess- und
Eichverordnung“. Auf die geplanten Änderungen wird in der Kommentierung aber bereits einge-
gangen.
Anerkanntermaßen sind Mietsteigerungen vor allem eine Folge eines Wohnungsmangels. Um
hier anzusetzen, muss mehr gebaut und weniger Mietwohnungen in Eigentumswohnungen
umgewandelt werden. Das ist das Ziel des „Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Bauland-
mobilisierungsgesetz)“ vom 14.6.2021 (BGBl. I S. 1802). Eingeführt wurde die Genehmigungs-
pflicht einer Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen für Gebäude mit mehr als fünf
Wohneinheiten.
Natürlich wurde auch die weiterhin umfangreiche Rechtsprechung des BGH, der seit Redak-
tionsschluss der Vorauflage ca. 120 Entscheidungen mit mietrechtlichem Bezug veröffentlicht
hat, eingearbeitet. Für einen Praxiskommentar ebenso bedeutsam ist die Instanzrechtsprechung,
die auch aktualisiert wurde. Dies geschah ebenso wie die Auswertung der Literatur für Ver-
öffentlichungen bis Sommer 2021. Insbesondere die Entscheidungen des VIII. Senats zur Schön-
heitsreparaturlast bei unrenoviert übergebener Wohnung (BGH Urteile vom 8.7.2020 –
VIII ZR 163/18 und VIII ZR 270/18) und zu den fiktiven Instandhaltungskosten (BGH Urt. v.
17.7.2020 – VIII ZR 81/19) wurden berücksichtigt. Aufbau und Stil der Kommentierung wur-
den in der bewährten Form beibehalten.

Gelsenkirchen im September 2021 Prof. Dr. Ulf P. Börstinghaus
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